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1. Die Europäische Kommission hat den obengenannten Vorschlag am 23. November 2012 ange-

nommen. 

 

2. Die Gruppe "Interne und externe Fischereipolitik" hat in ihrer Sitzung vom 21./22. November 

2012 auf der Grundlage eines inoffiziellen Arbeitsdokuments der Kommission1 über die 

Orientierungspreise für das Jahr 2013 beraten und hat den Vorschlag in ihrer Sitzung vom 

27. November 2012 geprüft. Frankreich und das Vereinigte Königreich haben Parlaments-

vorbehalte eingelegt  

                                                 
1 Dok. 16326/12 PECHE 480. 

101975/EU XXIV. GP
Eingelangt am 17/12/12
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3. Die Gruppe hat auf Basis eines Kompromisses des Vorsitzes (siehe Dok. DS 1813/12) eine 

Einigung erzielt, wobei an den Orientierungspreisen folgende abschließende Änderung vorge-

nommen wurde: 

  

– Der Orientierungspreis für Merlan (Merlangius merlangus) steigt um 0,5 % 

(907 EUR/Tonne) statt um 1,5 % (916 EUR/Tonne).  

 

4. Daraufhin hat die britische Delegation mitgeteilt, dass sie sich der Einigung nicht anschließen 

werde. 

 

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird somit ersucht, die Einigung auf Ebene der Gruppe 

zu bestätigen und dem Rat vorzuschlagen, dass er die genannte Verordnung in der von den 

Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung des Dokuments 16899/12 PECHE 

506 OC 692 auf einer seiner nächsten Tagungen annimmt. 

 

_______________ 




